
; ; s
IV .

^ lliMLÜone5 , ObliZAÜones ,
Oräres , Qbitnngen / Scheine und
Reversen , mit angeführten sehrndhti -

gen (Aurelen , welche in dergleichen
5cchcuren zu gebrauchen .

I . ^ üANLkion , wegen zu bezahlen¬
der Gelder .

As^ Orzeigern dieses geliebe der Herr / gegen zu sich^ ^ Nehmung dieser meiner -^ stßnation , diebe ^
wüsten Maaren abfolgen zu lassen / ( oder hundert
funffzigIWr . meinentwegen in Cronen zu bezahlen )
soll mir valeäiren . Lübeck / den 15 . 1709 .

Michael Scharff.
iiEin anders .

Vorzeigern und Überbringern dieses / gelie -
btHerr David Schlüter meinetwegen 700 . sa¬

ge siebenhundert ) Rthlr . in Lüneburgischen »Dritteln
zu bezahlen / und solche aus dem versiegelten Beutel dl.
8 . zu nehmen ; Es soll mir vsleäiren . Goslar / den 15 -
Septemb . 1729 .
. Eustachius Steinmetz .

m . Em anders.
Uf Vorzeigung dieses / wolle Schiffer Peter
Hacks dem Schmen - Fahrer Heinrich Koken

sechs



sechUst meinesDantziger Rockens abfolgen lassen ;
Daran geschiehst mein Wille. Cvpenhagen den 9 .
Novembr . 1709 .

Martin Edinger.

IV. Ein andere.
>Swird hiemitdew Steurmann des Schiffs / die

_ güldene ? ormn , von den sämptlichenRehdern
anbefvhlen / daß er den Hoch . Bvtömann / Carsten
Finck / seines ^ rreües erlassen / unddiezurück - behal »
rene Kleider demselben wiederzustelien solle . Dantzig /
denr 4 . lu1üi709 .

Rehderves Schiffs / die
gültenek'ortun .

V . Ein anders .
klonlicur .

^Ringer dieses ist von mir beordet / die i6 - St
! Crvn Rasch abzuholen / und auf Rechnung

lvO . Rchlr . zu bezahlen ; Wolle manihmallo solche
folgen lassen / und unbeschwert über das empfan ,
gene Geld einen kleinen Schein oder Qvimng zu
stellen ; Daran geschieh « mir Gefallen / der ich
verbleibe

Boniteur .
v . t . K. 8 .

Heinrich Schultz .
VI . Ein anders .

Mein Herr .'
Ringern dieses n . n . einen Goldschmids -Ge -

selten
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chzA fetten von N . l^l. erwan -.z . Jahr alt / rohe von Haa -
ren / breit von Schultern / und Sowmerfieckigt / wel -
cher ein gewisses in meinem Schreiben / lüb öaro den
9 . April , gegebenes Kennzeichen sagen wird / wolle
man auf Vorzeigung dieses hundert Rchlr . und so er
es verlangt / eine IvlonZirung bis funffzig Rchlr.

kck ,U wehrt geben ; Soll mir gültig seyn / und zu allen
knKM Danck erstattet werden . Wißmar / den 18 . ^ xril .
ti / M ^ -0 . 1709 .ükW Hr . Lriderich Schwartzen /

Boniteur .
AAJe bey dem Herrn äeponirte tausend Rchlr.

M A wolle derselbe gelieben / meinem Bruder / bey
Witz dessen Ankunfft aühier zuzustellen ; Soll mir valeäi -

ren . Ancklam / denz . 1^ 1 ^ 0 . 1709 .

kvlontieur .

derselbegelieben an Vorzeigern dieses / Hn . Melchior
Zobel / gegen Zurücknehmung dieser meiner Asiens »
rion , ohne ferner » Schein zu bezahlen ; Soll mir gute
Zahlung seyn . Hamburg / dm i6 . Iunü 1709 .

SSst -
in GottschalckPetersen .'

Leipzig .

VII . Lin anders .

!§ Oiw

VIII . Ein anders .

n . n .

FriderichWeiß .
V lX .
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IX. ^

k^ ontieur .
WVUfden heute unten gesetzten Datum verfallenen /
^ und an mir zu bezahlenden Londischen Wechsel /
groß zwolffhundert Rthlr . wolle man an Herrn Si ,
mon Zwickau sechshundert / und an Herrn Joseph Ha -
berkom denResttnLanco abschreiben lassen ; Soll
mir valeäiren / und folgt alsdann der Wechsel zurück .
Amsterdam / den 19 . ^ urr . ^ o . 1709 .

SalomonConstantin.

X . k0rmul3r elNtk ^ 5H§nLN0n (ln ölk
Lanco in Hamburg .

KNEnen Herren und Bürgern deröanco , wolle ge -
lieben zu zahlen / per Cassa an Johann litium ,

die Summa von viertausend Marck - Lübisch / und mir
solche 4000 . Marck ' Lübisch auf meinen Conto k^ol .
zo . abschreiben / solches soll mir gute Zahlung sepn .
H.Qum Hamburg , den LO . ^ i 1709 .

XI . T (I ) elNt / ObltALtioneZ , Outioncs ,
Reversen und QvittUNgen .

MAß ich von Hn . Peter Wilkens allhier in Ham -^ bürg / auf 0räre und wegen Herrn Christian
Brandts aus Lübeck tausend Rthlr . in Cronen baar
empfangen / solches bescheinige hiemit. Hamburg /
Ven7 . ^ ii7L >9 . Johann von der Wisch .'

XII .
Aß mir von Schiffer Roloff Andersen / beyLo ,

schung
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fchung seiner Gall «vt / für meines Herrn Patrons ,
Herrn Diderich Bartels Rechnung / hundert Ballen
Papier richtig ausgeliefert worden / solches bescheinige
hiemit . Lübeck den » . Zun . 1709 .

Ernestus Vorsicht.

xm . Ein anders /
MAJt diesem bescheinige / daß von Herrn Christian

Wrangel zo . St . Ost - Indischen Atlaß / das
St . zu zwölff Rthl . Drittels angeschlagen / mit nach
Leipzig in Lommisüon auf folgende Lonüitisn em «
pfangen habe / daß ihm entweder besagte Stoffen / oder
das Geld dafür / nemlich » . ( sage zwölff ) Rchlr . per
St . einlieffern solle . Wann solches beweißlichgesche »
hen / ist dieser Schein von keinen Würden . Lübeck /
den iz . äuguü . 1709 .

Matthias Volckmann.
XIV.

EydliOr kevcrr über empfangene
Güter / vaß man zu Ausgang einer Rechts -
Sache / im Fall man solche verlieren solte /
oder IN (ÜAÜNN lüccumbentiX solche Güter

wieder ausliefern / und getreue Rech¬
nung davon abstatten wolle .

^ Ch Johann 1 ' irius , gelobe und schwere zu GOtt
den Allmächtigen / daß in der am4 . ^ Mnno ,

»709 . von mir Gerichtlich xwäucittenundexliibir -
ten Oeli ^ nation alle / des weyland Wohl » Ehren »
Vesten Herrn 8empronii hinteklaffene
kreciok , Baarschaftten und Schulden / / wie
solche nach Abstrichen gedachten 8empromi flch be -

A L fun»
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funden ) aufrichtig verzeichnet worden / und daßda -
von zum Nachtheil des Klägers / meines Wissens
nichts veräussm sey ; Wie dann auch inskünffnge
nichts davon veralieniret / sondern in (^ lürn luc -
cumbemiL von allen getreuliche Rechnung von mir
abgestattet werden soll / so wahr mir GOtthelsseund
sein heiliges Wort.

XV . Schein über ein cicpomrteSGnt.
^ ^ AßVvrzeigerdieseS / HerrJohann von Aeschm -^ ^ vach / vor Antretung seiner nach Mvscow vorge¬
nommenen Reise / bey mir sechshundert Nchlr . 8pe -
cies äeponiret und in gute Verwahrung gesetzet /
solches bescheinige hiemit / und zwar / daß bev solcher
veponirung abgeredet worden / daß ich / oder meine
Erben / diese Gelder niemand als ihm selbst / oder in ,
nerhalb 7 , Jahren / wann keine Zeitung von seinem
Leben oder Tod emlauffen würde / feinen nechsten Er¬
ben ( jedoch untel ^ Lution , daß sie solche / im Faller
innerhalb 2.0 . Jahren nach wieder perlönlich
hier kommen wurde / ihme wieder zusiellen wollen )
auszahlen solle ; Welches ich auch alsozu thununv
ins Werck zu richten gelobet / und dessen zu mehrer
Urkund ihm gegenwärtige meine eigene Handschrifft
eingeliefert / und zu seiner Gewißheit von mir gestellet ;
Sv geschehen Cölln am Rhein den 15 . Klart . 1709 .

kl . kl .

XVI . Ein anders .
) CH kl - kl . Bürger und Handelsmann allhier

ln Schleswig / bekenne hiemit für mich und mei¬
ne Erben / daß mir der Ehrbahre und WolgeachteHerr

Jür -
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Jürgen Trauwol / zwo mit Eisen wol beschlagene /
und mit seinem Pitschaffk versiegelte / Kisten ins HauS
gebracht / und daß ich ihm solche biszu seiner Wieder -
kunfft aus Engeland verwahren -auch niemand anders
als ihm zustellen solle / gebeten ; Weichesich auch mit
dieser donäirion belobet / daß ich solche Kisten in guter
Verwahrung nehmen / was aber durch Kriegs - Ge¬
fahr / Feuers - Brunst und Wassers -Noht für Unfall
darzu stoffen würde / dafür nicht woltegehaltenseyn .
Welches er auch beliebet / und hierauf diese meine
Handschriffr » ebenst einem gewissen abgeredeten
Merck - Zeichen mit sich genommen . Schleswig dm
ly . rckartü 1709 .

dl . bl .

XVII . Ein anders .
O ^ Jt diesem bescheinige / das mir Herr dl. 14

xjn versiegeltes Pacqvet SchrOen undvo-
cumenten / woran er sagt / daß seine gantze Wohlfahrt
gelegen / zu verwahren gegeben ; Welche ich auch mit
der Lonäition angenommen / daß ich sie ihm und kei¬
nem andern zu getreuen Händen wieder wolle zustellen /
jedoch für Feuermnd Wassers - Noht / item , wann
es mir die Obrigkeit befehlen würde / nicht gehalten
noch gebunden seyn : Welches er auch also beliebet /
und hierüber diese meine Handschriffr zu sich ge¬
nommen / rc .

dl . dl .

xvm .
'Aß mir M . Hr . vr . dl . dl . Schreiber die
Es in meiner krocels- Sachen contra dl . dl .

V z von



von 1^ . bis 9 . incluüve samt 6 . Beylagen 8 . '
c . v . L . 1^. richtig eingeliefert / solches bescheinige !
Kraffl dieses recexille . Hamburg / den 5 . kiay
^ nnoi / oo .

xix . Ein anders -
i^ ^ Emnsch mir der Wohlgebvhrne Hr . vor

ŝ ner Abreise nach Franckreich einige Ren »
Briefe über zwantzig tausend Rrhl. csxn ^ i , als
einen
Von 4000 . über das erste Geld in Jochim Castens

Brau - Hause in der Mühlen , Straß .
Oster - Rente ä 5 . p . c . Rt . r-ov .

Noch 6ooc>, über OexoütO ' Geldbey
Hr . Weinreich . Michas ,
lisRente / s . ^ . p . c . Zoo .

noch 70OO , über belegtes Geld bey der
Cämmereyä ^ . x . c . Jo -
hannisRente . . . . Zl 5 -

noch ZOOy . in dem Sreinhorster
Zand , Gut ä . z . x . c , . . 90 .

8um , 2. OOOY . Rk . so betragen jährl . Rente 905 . Rt .
zugestellt / und dabey gebeten / daß ich solche zu getreu ,
en Händen nehmen / jährlich die Rente davon ein ,
casüren / ihme solche durch sichere Wechsel überma¬
chen / und niemand sonst einige pjlpolmon über sol¬
che Rent . Briefe / als welche ihm allein zukämen / ge ,
statten / auch / im Fall die Renten langsam eingien ,
gen / solche durch Gerichts - Zwang erzwingen / und
ihm die Unkosten berechnen solte ; Als habe ich sol ,
cheS / in so weit esmir und meinen Erben unschädlich

sevn
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feyn kan / auf mich genommen / Mch zu des wolge -
meisten Herrn Versicherung meine Haab und Gü¬
ter für obbemeldte Nent - Briefe verschrieben / solches
auch an Eides starr angelober / und mir meiner eige¬
nen Umerschrifft und Pitschaffi bekräffliget so gesche¬
hen Hamburg den rr>. Hxril . /^ nno 1709 .

XX . Schlechte obiiALtion ohne Rente .

geworden die 8umms von drey hundert und sunWg
Rthl . in 8pecie , welche 8umma vonz5o . Rchl. ichL
62m innerhalb 6 . Monat ihmeodergekreuenZnnha -
der dieses zu bezahlen gelobe ; Wie ich dann zu mehree
Versicherung dieses mich eigenhändig unterschrieben /
so geschehen Breslau den . >9 . k'ekr . 1709 .

erkauffter Waaren .
Ends ' unterschriebener bekenne hiemit / daß

ich vvnHr. litic» vor sechshundert Rchlr . tüch¬
tige und gme .Waaren / laut seiner mir darüber einge -
händigten Rechnung / gekauffr / solche auch selbst be¬
sichtiget / bedungen / und hieraufim Empfang genom «
men / wofür ich ihm / oder getreuenJnnhaber / dieses
Von öaro über sechs Monat obbemeldten Belauffsol -
cher Maaren / nemlich 6oo . Rthlr . zuDanckin hie¬
sigen guten couram Geld zu bezahlen verspreche ;

?>CH Endöbenannter bekenne hiemit / daß ich an
6 ^in . Friedrich Waldmann aufrichtig schuldig

Kilian Haltwort.

XXI . Schuld - Verschreißliiig / wegen



Urkundlich dieser meiner eigenhändigen Obli ^ äriön
und Unterschrifft / auch beygevruckten Pittschaffr / so
geschehen Leipzig / den S . OLtobr . i / o ^ .

XXII . Eine andere obiiALtion , darinn
man sich verschreibet / daß die Obligation
nach gewisser Zeit die Krafft eines Wech¬
sels haben sott / wie ein solches in der Wech -
sel -Ordnung der Stadt Danhig / xublicirt

den z . I^ art . ^.nno 7721 . ) gegrün¬
det ist .

^ Th Ends benannter bekenne hiemit / daß ichvon
Herrn lerentio vor 1800 . schreibe achtzehn

hundert ss an guten und tüchtigen Waaren / ge -
kauffi und empfangen / welche ich ihm oder getreuen
Inhaber dieser meiner Obligation , von äaro über
4 . Monat richtig in hiesigen courantGeldzubezah *
len verspreche / und ob ich nach VerlaustdieserZeit /
mit der Bezahlung säumig seyn solte / so soll mir zwar
noch eine 6. wöchentliche Frist zur Bezahlung ( gegen
Erlegung ein x . c . Interelle vor solche 6 . Wochen )
gegönnt werden / nach Verlaust aber derselben / soll
Liese Obligation einen Wechsel - Brief gleichgeacht /
und darauf executive nach Wechsel -Recht / ohne ei¬
nige Lxcepkion mit mir können verfahren werden .
Urkundlich dieser meiner eigenhändigen Unterschrifft .
Dantzig / denib . ^sast 1709 .
XXIII . Schuld - Mrschreikmig Mit

Rente .
dieser meiner eigenhändigen Obligation

beten *
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bekenne ick Ends -Benanmer / daß mir Herr kl .
auf mein bittliches Ersuchen vorgeliehen drephundm
Rthl . Lübsschecouranr - Müntz / welchezoO . Rchl . ich
ihm / oder getreuen Inhaber dieses / von unten gesetz «
ten äatum an / über ein Jahr gelobe getreulich nebst
sechs p . c . Interesse , welche achtzehen Rchlr - austra -
gen werden / wieder zu erstatten . Lübeck den i8 -
/^ NNoi / OY .

xxrv . Eme andere / key Verpfändung
Haab und Güter.

(7HCH Ends - Benannter bekenne hiemit / daß ich
von Herrn N . zu meiner unumgänglichen

Nohtdurff ausgenommen dreyhundert fünfftzig
Rchlr . welche ich ihm gelobe / jederzeit / nach vorher «
gegangenermonatlicher Loßkündigung / ( die so wol
ihm als mir freysiehen soll / ) danckbahrlich zu bezah -
len ; In währender Zeit aber sollen ihm bis zu völli¬
gen Abtrag des Kapitals von mir jährlich ü . p . c .
Rente richtig bezahlet werden . Und damit gedachter
Herr n . N . solcher seiner Gelder desto mehr versichert
seyn möge / habe ich ihme alle meine bewegliche und
unbewegliche / jetzthabende und zukünffng bekom¬
mende / Haab und Güter / soviel deren hierzu von
Nähten / verschrieben / auch daß solches ohne Ge «
fährd und arge List geschehe / mit eigenhändiger
Unterschrifft und an Eides Stak bekräffriget. Cölln
den ri . 1709 .

Marcus Dürfftig .

Z XXV .
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XXV . Schuld - Verschreibung / mit
Begebung des Rechten / es könne gemeine

Verzeihung nichtgültig styn / esgehe
denn eine sonderbare vorher :

Welches also zu verstehen / daß / obwol die Rech »
sonst vor ungülngschelten / wann man in der Obli¬
gation nur allem gefttzet hat / man begebe sich aller
Geist und weltlichen Freiheiten und Rechten / da »
bcy aber nicht gesetzt ( insonderheit dieser oder jener
Freiheit / welche mir / meinen Oeäitoren nicht zu
bezahlen / oder wider denselben / zu statten kommen
könnte / so möge man dieses doch wol aufheben /
und solchem / wie in folgender Obligation zu erse¬
hen / renunciiren .

Als :
) CH Martin Färber von Braunschweig Bür '

ger und Einwohner daselbst / chue mit dieser
meiner eigenhändigen Obligation kund / daß ich
dem Edlen / Wol Ehrenvesten und Großachtbahren
Hrn . Herman Rodden für abgekauffie und empfan¬
gene gute tüchtige Maaren ( oder vor mir auf mein
bittliches Ansuchen / zu meiner Nohtdurfft vorge ,
schostene baaren Gelder ) aufrichtig schuldig wor¬
den / die 8umma von zweyhundm achzig Rthlr .
in Cronen / welche 8umma ich / für mich und mei¬
ne Erben / bey meinem guten Glauben und Treu
zusage und gelobe / gedachtem Herrn Rodden / dessen
Erben oder rechtmäßigen Jnnhaber dieser Schuld -
Verschreibung / von 6ato innerhalb Jahres Frist /
benrbenst 6 , p . o . per Interests ohne ! Verzug / auch
chne leynund seiner Erben Kosten und Schaden / ge¬
gen Wieder Zurück ' Nehmung dieser Obligation

danck -
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danckbahrllch zu bezahlen : Und damit gedaciterHerr
Rodde dieser meiner Schuld -Forderung halber desto
gesicherter feyn möge / so verschreibe ich ihme hiemlt al¬
le meine liegende und , fahrende / gegenwärtig habende
und künfftig kommende Haab und Güter / also und
dergestalt / daß / im Fall ick oder meineErben gegen be¬
stimmte Zeit / Ziel oderlermin , in der Bezahlung
säumig seyn sollen / gedachter Herr Rodde / seine Er¬
ben oder Jnnhaber dieser Verschreibung / alsdann
guten Fug und Macht haben sollen / vorberührte mei¬
ne Haab und Güter / wo solche zu betreten scyn möch¬
ten / zu srrettiren / zuverkauffen / oder selbst zu behal¬
ten und an sich zu bringen / so lang und viel biß sie um
ihre Forderung vollkommen vergnügt und bezahlet
worden : Wogegen mich und meineErben nicht fri¬
sten oder schirmen soll einige Gnad / geistlich oder welt¬
lich Gericht Reckt oder vielweniger die Lxceprion , ^
es fey gemeine Verzeihung nicht gültig , wenn keine
fonderbahre vorher gegangen ; Massen ich mich des¬
sen allen wissentlich und wolbedächtlich verziehen und
begeben haben will . Uhrkündlich habe ich dieseSckuld -
Verschreibung mit eigener Hand ge - und unterschrie¬
ben / und mit meinem gewöhnlichen Pitschasste be -
kräffiiget . Lübeck den io . Zulu ^ . 1709 .

Martin Färber .

IW . So in lpecie für geliehenes Geld ein liegender
Grund / Haus und Hoff / unterpfändlich verschrieben
worden / muß man solches in der Obligation , woeS
gelegen / seine HvZIität und Würde / üem wie hoch
es schon beschweret / wohl beschreiben / und im Fall die
Bezahlung nicht richtig geschehen solte / sich in die
Freyheit und Gewalt setzen lassen / daß man solches

/
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liearude / iNiv ^ oerkett oder die beweglichen fahrenden

Güter / gegen die verflossene Zelt freyangreiffen / und

ohne ferneren gerichtlichen krocels seine Bezahlung

daraus suchen möge : Wiewol es vieler Umstände

wegen / wann mangleichsolcheFrevbeit von dem ve -

bitore in seiner von ihm gestellten Obligation erhal -

ten / dennoch nicht zurahten / daß man ohne Begrüs «

sung und Erloubung des Rchters / auch citarion

und Befragung des vebitoris , zu solchen eigenthäti -

genVcrkauff - undVeralienirung seines Unterpfands

schreite / weil niemand in eigner Sachen sem Richter

seyn kan / und / wie GO » ein GOtt der Ordnung ist /

also auch alles ordentlich und richtig in der Gemeine zu¬

gehen muß .

Ferner ist den Handels . Correlponäentm zu wis¬

sen / daß / wo sich 2. EHIeute vor einander verschreiben /

oder manchmal ) ! eine Frau allein / item auch in Ge¬

genwart ihres Kriegerischen Vormunds / sich ver¬

schreibet / daß man sie in der Obligation dem benesi -

cio8enatu8 - ( Ionlulti Vellejanirenunciiren lasse /

als Krafft welches dieWeiber / wann sie sich sür je¬

mand / ( selten es auch gar ibre Ehmänner seyn / ) ver¬

pflichten / und in Burgschafft einlassen / von solcher loß

und ledig gezehletwerden / es wäre dann / vaß sie sich die¬

ses Lenesicü verziehen und begeben hätten ; Welches

derKauffmann folgender Massen in die Obligation

kan einsetzen lassen ;
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Insonderheit begebe ich Anna oder Catharina N - mich des

dem weiblichen Geschlecht zu gute eingeführten 8cnc6 - »»iW
cH Ser» ms - conlu !ki Veliejsni , und erklahre hiemit an

Eydcs stat / daß weil solches samt andern weiblichen ! HM , .

Freyheiten mehr / deren ich / ( ehe ich mich in die - " 4 ,ft
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ft Schuld - Verschreibung eingelassen / ) alle gar deutlich er¬
innert worden / an mir nicht kraffttg seyn solle .

Wann ein Debitor für seine gemachte Schuld
Bürgen stellet / wird solches ( wann erst / wo die
Schuld herrühret / der Obligation , wie oben geleh «
m / einverleibet worden ) folgender Massen angefüh -
ret :

Und damit Herrn , selner Forderung halber desto versicher¬
ter seyn möge / habe ich ihm nechst meinen beweglichen
und unbeweglichen Gütern zu einen rechten Bürgen gcsetzct
Herrn welcher sich als Gelbst - Schuldner / wie
auch alle seine Haab und Güter / so viel dazu von
Nähten / verschrieben / des Kenetleiis or -lmissich verzie¬
hen / und nebenst mir seine Hand und Pitschafft darun¬
ter gesetzet ; So geschehen Cölln den -s . ^ xril . i ^ os .

Wann stch ein Bürge des beneücü oräi -
nis nicht verziehen oder begeben hat / so kan er sol¬
ches / wann er beklaget wird / vorschützen / und darff
alsdann der dreäiror ihn nicht eher angreiffen / biß
er zuvor denjenigen Selbst - Schuldener / der das
Geld ausgenommen / auf das äußerste ausgeklaget /
und offt mit grossen Unkosten krocels mit ihm gefüh -
ret : Hat sich aber der Bürge des beneücü orüinis
begeben / so mag er eben so bald / als der rechte Schuld¬
ner / angegriffen und zur Bezahlung angestrenget
werden . Ferner muß man auch die Bürgen / wann
mehr als einer sich für einen verschrieben / deSbeneü -
cüäiviüonis , ex Lpiüola Divi /^ äriani , ungefehr
mit diesen Worten / verzeihen lassen : wirbegeben
uns allerGnaden / Freiheiten / Reckten und Be -
hülst / sonderlich über des bsneücii äivilioni ? ,

Rrafft



Lraffr weiches em jeder unter uns Bürgen / mehr
nicht dann soviel es ihm zu seinem Theile treffen
könre / zu bezahlen schuldig seyn solle / irein , des
benekcii ceäenäarum ^ Äionum , dessen Inhalt ist /
daß wir nicht eher die Bezahlung thun dürsten / bis der
dreältor uns Men Anspruch / Recht und Forderung /
gegen den Principal oder Haupt - Schuldner und des¬
sen Mit ' Bürgen übergeben habe . Man kan auch die
Bürgen inloliäum , ein für alle / und alle für einen /
an Eides statt sich verschreiben lassen / also daß derje¬
nige / welcher am ersten wird angemahnet / die gantze
Schuld / wofür er Bürg geworden / bezahlen müsse .
Wer von diesen Juristischen (Aurelen ein mehrers
wissen will / muß / weil es den eaprum mancherKauff,
leute übersteiget / in wichtigen Schuld -Verschreibum
gen sich des Rahts und Bestandes eines tüchtigen
Rechts - Gelehnen Notarü , oder auch des andern
Theilö dieses unsers Handels , Lcrrrelponäenten /
bedienen .

XXVI . Schadloß - Haltung / so man
Bürgen pflegt zu geben .

Martin Färber von Braunfchweig bekenne
« Ui Kcafft diesesBriefes für mich und meineNach ,
kommen / daß / nachdem aus mein bittliches Ansuchen
der Herr ( oder dieHerrn ) n . n . für mich bep Herrn
Friedrich Petersen in Bürgschafft für achthundert
Rthlr . sich eingelassen / und als Selbst , Schuldner
für mich verschrieben / da sie doch nicht einen Heller
von solchem Gelde zu ihren Händen empfangen / son¬
dern alles von mir zu meinem Nutzen angewendet
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Geltungen / Scheine / rc . zsi
worden / daß ich gedachte Herrn dieser Bürgichastt
wegen in allem Schadloß halten / und zu desto mehrer
Versicherung / ihnen ! meine jetzt habende und zu «
künfftig kommende Haab und Güter / will verschrieben
und verpfändet haben / also und dergestalt / daß solche
so lange zu ihrer SsristäLKon und Schadloß -Haltung
ihnen verhasstst / und verpfändet bleiben sollen / biß sie /
ohne einigen An , oder Zuspruch / ihrer Bürgschafft
wieder befreyet und entschlagen seyn werden . Ur¬
kundlich habe ich dieses eigenhändig unterschrieben /
und mit meinem Pitschaffi bekräfftiget / so geschehen
Lübeck demz . ^ uß . 1709 .

(I. . 8 . )
Martin Färber.'

xxvil . Folgen mehrerley Form bon
Ob1i§3tionen ) und zwar erstlich Uhrkund

einer mtt einer Gegen - Schuld zum
Theil bezahlten Schuld .

HACH Andreas Schlüter von Eisenach bekenne
tzW hiemit / nachdem Herr Heinrich Wächtlervon
Naumburg mir diesen bevorstehenden Michaelis -
Marckt zu bezahlen schuldig worden zwey hundert
Rthlr . daß er Krafft einer Oe86on , von Peter Neu «
mann ihme gethan / groß von fünffhundert Rthlr.
( die ich diesem Neumann schuldig war ) obbemeldte
2. 00 . Rthl . mit mir abgerechnet / also / daß ich ihm
Wächtlern seine Schuld - Verschreibung / er hinge¬
gen mir die meiniqe / so er / wie obgedacht / von Pme
Neumann Lesüons - Weise erhalten / wiedergeqe -



, ^ 2. , O^ /^ /r / ro -rez ,
ben / fürdie übrigen dreyhundert Rthlr . aber habe ich
diese neue Obli ^ arion von mir gestellet / in welcher ich
»hm verspreche / solche 8ummam künftigen Ostern
1707 . danckbahrlich abzutragen und zu erstatten / bey^
Verpfändung aller meiner Haab und Güter / inson «
derheit meines Gartens vor dem neuen Thor gelegen /
welchen er / im Fall ich mit der Bezahlung säumig
seyn solle ( ohne deßwegen den Richter anzusprechen )
frey und ungehindert an den Meistbietenden verkauf¬
en / und des daraus gelösten Geldes sich zu feiner Be¬
zahlung bedienet machen kan : Und ob solches gkeich -
wol zur Abrraaung solcher zoo . Rchlr . nicht zureichen
würde / soll er Macht und Gewalt haben / meineübrige
liegende und fahrende Güter / und wo diese nicht zulan¬
gen endlich meine Person selbst / mit Errett anzugreif -
fen / zu bekümmern und zu belegen / biß ihmgäntzliche
8atisEion wird geschehen seyn . Dieses zu mehrer
Bekräftigung begebe ich mich aller geistlichen und
weltlichen Rechte und kenestcien , wie solcheNamen
haben mögen / jetzund schon erdacht seyn oder inskünff-
tig erdacht werden können / alles wol bedächtig / wol-
wrssend und ohne Gefärd / wie ich dann auch zu meh¬
rer Uhrkund mich eigenhändigunterschricben / und da¬
nebenmein Pitschaffk aufgedrücket / so geschehen Leip¬
zig den 8 . ^ artiii7O9 .

( I . . 8 . )
Andreas Schlütee .
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xxvm . Em anders
ich heute bey der mit dem wolgebohrnen Hn .

K l8l . zugelegten Rechnung ihme xer Zaläo
vierhundert Rchlr . schuldig verblieben / und solchevon
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von äato an innerhalb 4 . Monat / entweder mit baaren
Gelds / oder mit guten tüchtigen Wachen / wie solcher
alsdann im Preise seynwird / abtragen und bezahlen
wiü / solches bescheinige hiemit / Krafft dieser meiner ei¬
genhändigen Unterschrifft / so geschehen Kiel in Hol¬
stein den 1709 .

di . bi .

xxix . Tausch- obii§3Ü0n .
(^ LHEnds / benannter verpflichte mich hiemit / Hn ."

Johann Torwesten für sechzig St . von ihm em¬
pfangene gememe Schlesische Lacken / von welchen das
St . iL . Rchlr . angeschlagen worden / bey meinerZu -
hauskunfft L . mahl so viel Dutzend Hamburger ^
Drat Strümpffe zu geben / und jedes m -inqvirendes
Dutzend mit 6 . Rthlr . baar Geld zu vergnügen / wel¬
ches wvhlbedächtlich von mir also geschlossen / und zu
mehrer Festhaltung eigenhändig unterschrieben wor¬
den / Leipziger Neujahr -Marckt / 1709 .

bi . bi .

s

XXX . Kurtze Wllamsche Obligation -
wegengekausster Waaren / so man ver¬

spricht in der Leipziger Messe
zu bezahlen .

V0 krancelco Ul tvlilano . conoico2cc . onkelio ck'

eilet äebikore äi 8k . OisLoino VVoIrers mer -»

cante ä ' /^ nveriä , oa ! latore Ui cfvelia , äellaiom -

ma äikremalire äieci iolcii moneta 6i I ^ ianäria ^

8c csveüo per cin ^ ve panni U ' lnAkiltekra cke Uc >

compratc » 8c ricevuto äa lui ä ' i ' gvali panni mi

ten ^ obien contemo , percro prometco ä : pgZsrli



IsäettalommL osl portatore äiqveüa . nellapros -
6ma 6em äiDip6a , Srinfeäe äel vero ko c>visot¬
to poüo il mio nome tatto in Anverlk , il 2.6 . äi
6enn3ro , A . l7O9 »

XXXI . Eine andere aus gelehntes !
Geld .

TO kl . kl . LOANolco Lc confeäo äi äovere 3 ! 8r .
? ietro klancaräo la lomma äi c^vstro cento

lire moneta äi k'ianäriL , I3 c^ val lomma e ^ Ii m'
ka preüato per Arsnäe amiciria , pero ^ k pro -
metto äi renäer ^ keli 6 al portatore äi qveüg _,
l^vanäo li piacerL inleäe äi cio , ko io Hvilotto
poüoüec .
Wann nun solche Gelder wieder bezahlt / kan solches

folgendermassen bescheiniget werden .
XXXII .

? ietro Llancaräo äi - - confeilö ä ' knver ri -
cevuto äa ' l8i§ . KI . kl . Ia lomma äi ^ vatro cen -

to kre moneta äi k' ianäria ck ' io ^ li Kavev3 pre -
Ü3to äella c^vale lomms Lr ä ' o ^ ni altri äekiti ,
cke mi ka äovnro 6no kora mi ten ^ o per latis
tatto Lrlo qvitto äel tutto . in co ^ nirione äel mio
le ^ no manuLle ĉ vi poÜo äi lotro , Lcc .

XXXIII . Kurtze rakeinische obiiZ -lnon
und Qvitung .

'lk? 60 litius kakitans Antverpix prokteor me
äekere , Domino lerentio lümms c^vaärin -

ßentarum kbrsrum k'lanäricarum , aä peti -
rionem mesm miki äeäit mutuas , ^ vas ^ ve pro -

mitto



0 ^ -/ , Hor t ungen / Scheine / rc . Z5 5
mitto , meipü autboc cbiro ^ rapbum aäferemi
reä6iturum cum ip5e volet , sä bujus rei con6r -
rnLtionem , lub5crip6 .

xxxivDbitung wegen der Wie -
Ver - Bezahlung .

1L ? 6s l ' erentius conüreor me accepisse ä l ' itio

lummam c >VLäringenkarum librarum k ' ign -

äricarum , c >vas e ^ c» ei mutuas äe6i , <̂ vam ? um -

mam . Sc rebc ^va umnia miki äebuit aäbunc

usc ^ ve äiem accepille me a ^ nolco , eumc ^ ve ab

c >irmibu5liberc >, iä , <jvo6rteüatius , tüb1criptL eü
manus mex now , Lcc .

XXXV . Schein über versetztes
Gut .

.*M ) Emnach Hr . N . N . bey mir eine Kiste Schlesisch
« N Leinwandt / worinnen 8o . Stücke gepacket / für
zweyhundm Rthlr . die ich ihm / laut seiner Obli ^ s -
rionbaar geliehen / und welche er mir jährlich mitf .
p . c . verrenken soll / zum Unterpfands gesetzet / solche
auch selber mit seinem Pittschafft versiegelt ; als gelo¬
be / bekenne und versichere ich hiemit / daß / wann und
welche Stunde bemeldter Herr l§ - K . oder Äorzei -
ger dieses seine rechtmäßige Erben / mir mein Geld
oder ausgeliehenes Lapiral , samt den vertagten Ren¬
ten / bezahlen werden / ich ihnen gegen Zurückneh -
mung dieses Scheins ihre Kiste Leinwand / wie ich
solche empfangen / ohne einige Lxception , Trug oder
arge List / wieder geben wolle . Rotterdam / den 18 .
1UNÜI7O9 . n.

Z r Mit



MAJt Viesen wenigen Zeilen bescheinige und bekenne
An ich / daß Herren . mir meine zwey versiegelte
( von metnerden z . dieses Jahr geschehenen Ab «
reisenachMoscowienbey ihm niedergesetzte ) Kisten zu
getreuen Händen wieder ausgeliefert ; Für welche ge »
treue Bewahrung ich ihm zuforderst freundlichen
Danck sage / feinen mir darüber gegebenen Schein
wieder zustelle / und für allen / mein oder meiner Erben /
künfftigen Anspruch hiemit frey / loß und ledig zähle .
Hamburg / dern8 - OÄobr . »709 .

ich von Herrn r§ . l^ . taufend Rthlr . 8xecies
empfangen / und solche / laut seiner Orüre , dessen

Hr . Bruder bey dessen Ankunfft / gegen Auslieferung
eines glaubwürdigen Scheins / wieder auszahlen will /
solches bescheinige und gelobe hiemit . Rostock/ den 9 .
Novembr . 1709 .

dl . ^ .

XXXVI . Andere Form einer obiißL -
tion , in welcher unterschiedliche artliche

LlnuLlenzu beobachten .
^ Ch Peter von Siburg / als wahrer Principal

und Selb - Schuldiger / und neben und für mich
Herr Sigmund von Kempen / und Gvttschalck von
Gerbach / als wahre selbst - ständige Bürgen / unge »
sondert / einer für alle / und alle für einen / beken¬
nen und thun kund hiemit für uns / unsere Leibes»
Lehns -Erben und Erbnehmen / daß wir Herrn Eber »
hard von Bergen / seinen Erben und Erbnehmen /
heute äato am Tage Barcholvmäi dieses 1709 -
Jahrs / ein tausend Rthlr . jeden Rthlr . zu 48 . ß ge <
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Geltungen / Scheine / rc . Z 57 .
rechnet / ( welche er auf unser freundliches Bitten / zu
unfern Nutz und Besten / uns vorgestrecket und gelie¬
hen hat ) wissentlich wahrer Schuld schuldig worden
seyn / die wir auch vollständig und baar / in guter gang »
bahrer Lübischer Louram - Müntze / in einer un »
zertrennten 8umms zu unfern Händen und sichern
Gewahrsam empfangen ; Sagen derowegen unfern
Hn - cHreäiroren / oder getreuen Briefs -Inhaber / sol¬
cher wohl empfangenen Gelder wegen / mit Verzei¬
hung der rechtlichen Lxception non numeratL ? e -
cuniL , hiemtt gebührlichen qvit / frey / ledig undloß ;
Gereden und geloben auch bey unfern adelichen Eh¬
ren , Treu und Glauben / samt und sonderlichen / einer
für alle / und alle für einen / » « gesondert / unferm Herrn
Gläubiger / seinen Erben und Erbnehmen / oderson -
sten getreuen Briefs - Inhaber / obige 8umm3m der
iOOo . Nthlr . nachfolgendes r / ro . Jahr / auf den
lermin Bartholvmäi / » ebenst gebührlichen Inter -
eile , als nehmlich 6 . pro centum , danckbahrlich in
feinen sichern Gewahrsam / ohne seineMüheundUn »
kosten / wieder zu bezahlen . Da wir aber weiter Frist
erlangen würden / also / daß unser Herr Gläubiger ob »
benannte 8ummam ferner bey uns stehen zu lassen
contenr undzu frieden wäre / so wollen wir unshiemit
ausdrücklich verpflichtet und verbunden haben / bey
unfern adelichen Ehren / solche ' Ovo . Rchlr . jährlich
gebührlich zu verzinsen / so lang gedachte 8umms bey
uns stehet . Wenn aber mehr gedachter Herr Gläu¬
biger solches Geld nicht länger bey uns wolte stehen
lassen / oder solches ein viertel Jahr zuvor aufgesaget
oder loßgekündiget / so wollen wir es demselben an Ort
und Stelle / so uns von ihm ernennet wird / an guter
Lübischer eouram - Müntz / an Haupt -Smh ! / inter -

Z Z esse
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esse und verursachten Unkosten / wieder danckbahrlich
bezahlen . Selten wir s welches doch / ob GO » wilsi
kemesweges geschehen soll ) mit gebührender völliger
Zahlung an Lapiwl und Interesse uns säumig erzeig
gen / auf den Fall siyporkeciren und verpfänden wir
für uns / unsere Leids Lehns - Erben und Erbnehmen /
alle und jede unsere Bereitschafft und Güter / die wir
anjetzo haben oder künfftig bekommen mögen / sie seyn
liegend oder fahrend / wo dieselben auch gelegen / oder
wie die genennet werden mögen / dieselben gar oder
zum theil / ohne einige Gerichts - oder Ämrs Hülste und
krocels , auf den Fall der Nicht Zahlung / äessÄo
einzunehmen / zu besitzen / ohne alle Rechnung zu ge¬
messen / zu versetzen / und sich daran bezahlt zu machen ;
Wie wir ihme denn dieses auf erregten Fall wissent ,
sich und bedächtig / wnqvam. omni ^ ure äeluper
xeraÄo , und ob solches vor unser Obrigkeit ge¬
schehen wäre / ( welche wir auch hiemit ersucht ha¬
ben wellen / unfern Herrn Gläubiger / oder feine mtt
beschriebene und getreue Briefs - Inhabers / hierüber
gebührlichen zu schützen ) osseriren und übergeben .

Da aber unjerm Herrn Gläubiger einer und der
andere Weg nicht gefällig / so geben wir demselben
vollkommene Macht und Gewalt / ferner hiemit und
in Krafft dieses Briefes / soll auch unser gewilligtes
und angenommenes Recht seyn / daß er / oder wen er
an seine statt anordnen würde / alsobald mit 2. . Pfer¬
den und soviel Dienern / in eine Stadt in Holstein ge¬
legen >n einen offenen Gasthvf einreuen / und Bezah¬
lung erwarten / seines oder ihres Gefallens alldarauf
unfern samt oder sonderlichen Schaden zehren mag ;
Jedoch / daß unfern Hn . dreäitori oder feinen Ver -
ordneten bevor und frey stehen soll / aus und in die Her -
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berg zu rücken . Würde auch unser Herr Gläubi¬

ger ovec seine Verorbneten / uns Bürgen / samt und

sonderlichen / schrifftlich oder mündlich / zur Aufwar «

tung der Bezahlung einfvrdern / wollen wir a Isobald in

eigener Person emreitm und zehren / und von dannen

nickt weichen / bis unser Herr Gläubiger oder seine

Milbeschriebene an Haupt - Summa , allen Ansen

und Unkosten / der Wirch auch des Aufwartung - Gel «

des / von uns zu voller Gnüqe bezahlet und befriediget

sey . Da auch unser Herr Gläubiger / oder seine Mit «

beschriebenen / uns durch obige Mittel zur gebührli¬

chen Haltung nicht bringen könnte / oder aber solche

vvrzunehmen ihnen nicht gefällig / so geben wir densel¬

ben fernere Macht und Gewalt / uns zur Zahlung zu

bringen und zu zwingen / wie in den härtesten und

schärffesten Geld - Verschreibungen angezogen wer¬

den und befindlich seyn mag ; Massenwir deshalb ei¬

nes jeden Richters ^ urisäiÄion uns unterwürffig

machen / reuuncüren und verzeihen uns wissentlich

hierauf für uns / unsere Leibs - Lehns - Erben und Erb¬

nehmen / aller und jeden kenelicien und Privilegien

der Rechte / live in feuere live in lpecie conceslis ,

vel conceäenäis , live a Ie§e live komme eöi -

ris vel eäenäis , wie die Nahmen haben mögen /

und uns zu statten kommen könnten / insonderheit aber

LpiüolX v . / ^ öriani , kenelicio äivilionis , ex -
cuslioni8 , deren Wir bann alle gnugsam berichtet /

verständiget und erinnert worden seyn / und in Sum¬

ma dessen allen / was dieses Falls könnte durch Men¬

schen Sinn erdacht / unserm Hr . Gläubiger oder sei¬

nen Mit - Verschriebenen zum Nachtheil / uns aber

zum Vortheil / eingeführet werden / für uns und unse¬

re Leibs - Lehens - Erben und Erbnehmen / dero keinesZ 4 Lu
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zu gebrauchen / noch jemand von unsertwegen zu ver -
slattemDa auch von derKöniglMaj . zuDännemarck /
unserm oüergnädigsten Könige und Herrn / oder ge¬
meinen Lande / aus baar -ausgeliehenes Geld Steuer
oder Anlage geichlagen und angeleget würde / diesel¬
ben wollen wir aus unserm Seckel / ohne zuthun un¬
sres Gläubigers / oder der treuen Brief- Inhaber /
selbst richten und abtragen . Uber das iollen und
wellen auch wir diesen unfern Schuld - Brief / und
also Brief und Siegel / in keinerlei ) Wege smculi -
ren und äistmtrren / darüber kein Erkännmiß gehen
lassen / noch denselben uns verständig machen ; In
Massen denn desselben Deutung nicht bey uns / sondern
unserm Herrn Gläubiger und dessen Mit Beschriebe¬
nen stehen soll / und wie derselbe oder die Seinigen sol¬
chen v rfiehen / deuten und auslegen werden / das¬
selbe soll in allewege recht styn : Wollen endlich
dieser Verlchrribung nicht eher loß seyn / wir haben
denn dieselbige durch vellständige und baare Bezah¬
lung an dspies ! , Interesse , Zehrung und Schaden /
Mit unsers Herrn Lreäicori8 oder der Seinigen guten
Willen / sä IsrisksLKonem ehrbarlich und gebührlich
an uns gebracht und gelöset ; Alles gantz treulich und
sonder einige Gefährde , Zu Uhrkund mehrer Si¬
cherheit und stetfesten Haltung / haben wir / als wah¬
rer ?rincixsl und wahre felbstfchuldige Bürgen / für
uns unsere Leibs -Lehns Erben und Erbnehmen / un -
ßre adeliche angebohrne Pittschafften rechten Wis¬
sens aufgedruckt / und ein ieder mit eigener Hand un -
lerschrieben / Geschehen Lübeck am Tage Bartholv -

xxxvif.
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xxxvilEin anders / da ern Gm ber -

schriebcnwird .
^ K>CH von di . bi . auf Pleslau Erbgesessen /gW bekenne hiemitfürmich / meine Erben und Erb ,
nehmen / daß mirderEdle und Ehrenveste Herr Vin ,
cenkjus Ruprecht / zu Abführung einiger ausmeinem
GmePleskau hafftende Grund Schulden / auf ein
Jahr lang in Treuen vorgelehnet Sechs Tausend
fpecieRkhl . jeden zu ; . H . oder48 - st - gerechnet / wel¬
che 8umm » der 6200 . Rihlr . an lauter 8pecies ich
nicht allein zu meinen Händen würcklich ausgezahlet
empfangen / besondern auch hiemit der Ausflucht / als
ob mir das Geld nicht richtig wäre ausgezahlt und in
meinen Nutzen verwendet worden / kräfftiglich mich
verzeihe und begebe . Gelobe demnach und verspreche
hierauf / bey meinen wahren Worten / guter Treu
und Glauben / wvlgemeldten Herrn Gläubiger / sei ,
nen Erben / Erbnehmen oder getreuen Briefs -Jnn -
habern / die mir vorgeliehene 6000 . Rthlr . Ipecie ,
von äato an über ein Jahr / samt den Land -üblichen
Interessen , Jährlichen 6 . von hundert gerechnet mit
allen veruhrsachten Schaden und Unkosten / so auf
blosses Angeben für gnugsam Müistciret geachtet
werden sollen / alles zusammen an guten annehmli ,
chen gangbahren Gelds hinwiederum in Lübeck uns
fehlbahrzu bezahlen / und gutzu machen ; Bey Vers
Pfändung aller meiner Haab und Güter / fahrend
und unfahrender / jetziger und künfftiger / alhier und
anderswo / nullo excepto vel excipienäo , samt
allen Recht dinglich darüber ergangen - Insonderheit
stell ich auch zum kräffngsten Unterpfands für vbge «
setzte 8umma , der 6000 . Thlr . L3M2 ! als auch da ,

ZL SM



vcn gefälligen Inceressen , mein obgedachtes ind^ . dl .
gelegenes Erb ' und eigenlhümliches Gut Pleskau /
mit allen desselben Recht und Gerechtigkeiten / Nu¬
tzungen / Ein und Zuhörungen / aller inssrnLUon ,
jetzo und künfftiqer / nichts davon ausgeschlossen / cum
expressa claulula conssituti possessorii , üc paÄo
äe in ^ reöienäo , daß / im Fall ich auf bestimmte Zeit
das capirs ! mit d n gefälligen Zinsen richtig abzu¬
führen säumig werden solle / so soll der HerrOeäi -
wr guten Fug / Recht und Macht haben / das Gut
Pleskau / ohne einige Gerichks -Hülffe / propria ^ u -
tkoritate einzunehmen / nebst allen dessen Einkommen /
Früchten / Nutzbarkeiten und Zubehör / oder auch Im -
misüon darauf auszubitten / dessen Einkünfte / ent¬
weder durch sich selber oder jemand anders / seinem
Gutbefinden nach zu erheben / sich davon bezahlet zu
machen / oder ja / im Fall er durch würckliche Ver¬
kauft und /Uienirung des Gutes besser zu seiner Be »
zahlung zu kommen gekrauste / selbiges alsobald / und
ohne weitere Frist oder gerichtliche laxation und
8ubk3katton , zu verkauften / und von den davon
gefäll gen Kauft - Geldern sich so wol des L ^ irals
als auch der Interessen und aufgelauffenen Scha¬
dens und Unkosten halber zu erholen . Ich verzeihe
mich auch wolbedächtlich aller und jeder Rechten /
Privilegien , 8ene6cien , Lxceptionen , Befreyun -
gen und Begnadungen / so nur czvocunyve rno -
60 , kam in genere qvam in Ipecie , zu staken
kommen mögen / besonders den jetzigen und künftti -
gen / Käyser und Königl . der Herren / Fürsten und
Stände / und aller andern Moratorien , Lassato -
rien , Neneücien , Inäulten , Landes - Ordnungen /
und aller dergleichen Verordnungen der Obrigkeit /wie
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Wie dieselben immer durch Menschen Verstand und
Witz können erdacht worden seyn / oder noch erdacht
werden / welche den Schuldnern zum Besten den
Gläubigern hingegen zum Schaden und Nachtheil
gereichen / und einiger Ipecial kermnciation von näh¬
ten haben / so vollkömmlich / als wenn sie ausdrücklichen
hiermnen benannt wären / gelobende mich m keinerley
Weise noch Wege damit zu schützen / nvck zu behelffen /
weder mit noch vhnegeist -und weltlichen Rechte / alles
gantz treulich sonder Arg / List und Gefährde ; Indes¬
sen Uhrkund habe ich diese Obligation eigenhändig un¬
terschrieben / und mit meinem angebohrnen Pittschafft
wolwiffentlich bekräfftiget / so geschehen Lübeck den 5 .
sulii 1709 .

( 1. . 8 .)
xxxv , it Schrtfftltche Ver-

pfltchtung .
Oder

Obligation über ein gelehntes / oder bit -
wertz erhaltenes Dmg / daß man solches zu getreuen

Händen wieder liefern wolle .
^ HCH 8emproniU8 , für mich / meine Erben und

Erbnehmen / bekennehiemit / daßDriusoufmein
dienstliches Ansuchen mir heute äato seine Kutsche
nebst 4 . schwach braunen Pferden / welche er täglich
für zoo - Rchlr . verkauften können / zu meiner vorha¬
benden Reise nach Straßburg ohne einigem Entgelt
gelehnet / und zu meinem Gebrauch mit gegeben ; Mas¬
sen ich auch solche Kutsche überall unversehm / wieauch
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auch die 4 . Pferde frisch und gesund / von ihm empfan "
gen : Gerede demnach / gelobe und verspreche hie "
mit / bey meinen wahren Ebren und Treuen / auch bey
Verpfändung mcmer Güter / so viel hierzu von nob¬
len / daß ich diese Keusche und Pferde auf der gantzen
Reise nicht allein dergestalt in Acht nehmen will /
als wenn es meine eigene wären / sondern ich will auch
allen höchsten Fleiß zu (ionlervirung desselben anzu¬
wenden verbunden seyn . Solle auch durch Raub /
Plündern / Diebstal / oder durch andere Unglücks -
Fälle / ich um die Kutsche und Pferde kommen / oder
auch durch die ferne Reise selbe dergestalt abgenutzet
werden / daß sie nach meiner / GO « gebe glücklichen !
Wiederkunfft obigen Werch der zoo Rthlr . nicht er -
reichsten / alsdann will ich lirio solchen Werth in ei¬
ner unzmrennten 8umma so fort nach meiner Wie «
derkunfft baar erlegen / jedoch ihm dabey frey lassen / ob
er mit dem Gelds vergnüget seyn oder andere Keusche
und Pferde / in gleicher Lonüät / erstattet haben wolle .
Gölte mich auf dieser Reise einiges Unglück überfal¬
len / als daß ich diese Weltgesegnen müste / so sollen
meine Erben in loliäum liweMa äivitione verbun¬
den seyn diese Pferde und Kutsche / oder den Werth
dafür / nach VerlauffderZeit / da ich diese Reise hält «
oblegen können / zu ersetzen ; Zu welchem Ende ich
hiemit alle Rechts - Wohlthaten / sie mögen Nahmen
haben wie sie wollen / insonderheit excepriom
rnulatioms , frauäuIentX persvälicmis , inigvL
Mim -iticmis 8r inäe orientis iLliomg , etiain
ynormislimL , compenlätioms , imgleichen den
Lssibus fortuitis , inlolitis 8c iwlolitissimis , und
allen andern rechtlichen Vehelffen hiemu in kräff-
« gster Form Rechtens renuncüre / auch mich zuobi -
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gem allen iub Llauüila OvarentiZii Lc paratillimL
executionis verbinde / und solches alles getreulich und
sonder Gefährde . Zu dessen Uhrkund ich dieses In -
ürumentum ObiHarionis eigenhändig von mir ge¬
schrieben und unterschrieben . SiZuatum Leipzig / den
6 , pebruarii ^ rmoi / oy .

XXXIX . Wann tn einer Schuld - Mr -
schreibung sich einige Bürgen / als Selbst -
schuldige / auf das kräfftigfte verschreiben

wollen / pflegt man folgende Norma¬
lien sich zu gebrauchen .

(A^ Amit auch Herr Eberhard von Rumpelskirchen
solcher HavM5umma von zooo . Rchlr . wie

auch der jährlich fallhafftigen Zinsen / desto besser
möge versichert feyn / als gereden / Zusagen und gelo¬
ben wir Principal und selbst - schuldige aufgesetzte
Bürgen / hiemitund in Krafft dieses Briefes / fernes
für uns / unsere Leibes ->Lehn6 -Erben und Erbnehmen /
bey unfern adelichen Ehren / wahren Worten und
guten Glauben / einer für alle / und alle für einen / Ä
LcqviliKet inlAiäum und ein jeder insonders / als
selbst -schuldige eingesetzte Bürgen / daß / wofern wir in
Bezahlung der offtgenannten dargeliehenen Haupt -
Summader zooo . Rthlr . samt den aufgelauffenen
Zinsen / nach beschehener Loßkündigung / auf den
lermin , wie ob stehet / säumig befunden würden /
( das doch nicht seyn soll ) und iM obbeschriebene selbst -
schuldige aufgesetzte Bürgen von mehr erwehmen

Sempronius -

Eber -
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Eberhard von Rumpelskirchen / oder getreuen dieses
BriefesInhabern / um Bezahlung und Entrichtung
der zooo . Rchlr . Haupt - 8umms , nebst den alsdann
betagten Zmsen / auch aller verursachten Unkosten hal -
der gemahnet würden / daß wir alsdann samt und
sonderlick / jeder für seine Person / welche unter uns
der creäitor , oder seine Mitbenannten / ihres Gefal¬
lens erwchlenundvornehmen würden / wennste gleich
von einem zum andern / vor oder nach erhobener Ge¬
richtlicher Klage / ab - oder zufallen sollen / alsofortin
punAo , nach ernanntem verlaustenen lermili , die
Haupt - 8umm3 nebst den Zinsen / verursachten und
aufgciauffenenUnkosten und Schaden / auf ihre der
dreäitoren blosse Qiqviciation , unzertheilet und in
loltäum erlegen / und unsäumltch ohne einige Aus ^
rede bezahlen sollen und wollen / gleichsam als ob die
Schuld von uns selber gemacher / und wir das Geld
in unsernNutzen gewendet hätten ; Wie wir dann
ihme hiemit / zu mehrer Sicherheit / und in Kraffi die¬
ses zum Unterpfands setzen und byporkeciren / wie
solches zu Rechte immer geschehen kan und mag / all
unserErbund Lehn / beweglich und unbeweglich / so
wir jetzo besitzen oder haben / oder auch noch künfftig
erlangen und bekommen möchten / nichts überall da¬
von ausgeschlossen / wte es immer Nahmen haben mag /
im Fall der Nicht -Haltung zu erholen ; Und thun
uns hiemit und in Kcaffk dieses darauf aller und je¬
der Privilegien , Begnadigungen und Wvhlthaten
der principLlen , Debitoren und Bürgen / uns inson¬
derheit der Nechks - Wohlthat / vermöge welcher jeder
nurseinen Swang zu zahlen verbunden / die Bür¬
gen auch nicht eher können belanget werden / ehe und
bevor der Pnncix ^ l - Schuldener execuriret worden /

Will !
Ml
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den neuen Lonttiturionen und Gesetzen / so denen
die sämtlich alle für einen / und einer für alle verbun¬
den / zu statten kommen möchten / imqleichen der Aus¬
flucht / ob wäre da die Schuld verändert / oder ver -
neuert / alsob sie einander zu zahlen auf sich genom¬
men / oder als ob sie wäre abgerechnet / oder einem an¬
dern abgetreten / oder der Zahlungs - Iermm aufge¬
schoben worden / als sie schrljftlich verfasset / daß wie
vor keinem als unfern Richtern stehen dürsten / der Ap¬
pellation , der Wiedereinsetzung in vorigen Stande /
daß der procels nicht solle von der Lxecution ange¬
fangen werden / und letztlich der bekannten Rechtö -
Regul / die da will / daß kein geniein Verzicht gelten
solle / es sey denn ein absonderlicher vorher gegangen /
imgleichen auch aller Chur -und Fürstlichen Lontti -
rutionen , Geboten und Verboten / und was sonsten
uns und den Unsrigen mehr zum Vvrcheil / unserm
Oeäikoren aber und seinem Mit -Beschriebenen zum
Nachtheil und Schaden / gereichen könnte / dessen al¬
len gäntzlich / in §enere und lpecie , freywillig und
aus wohlbedachten Muhte / verzeihen und begeben /
deroselben uns in keinerlei ) Wege / als allein mit ehr -
bahrer richtiger Zahlung zu behelffen / und unsere
Adel - Briefe und Siegel / als adelichen redlichen Leu¬
ten gebühret / wieder an uns zu bringen / und zu lösen ;
Hiemit und in Kraffr dieser Verpflichtung ange -
lobenöe / daß wir uns weder jetzo gemeldter Rechte
noch anderer je gebrauchen / noch diese unsere Ver¬
schreibung dem Lreäitoren zum Nachtheik deuten /
srticuliren oder in Zweifel setzen / sondern wollen
diese unsere Verpflichtung stet und feste und unver¬
brüchlich halten / und ihren Buchstaben / wie sie lau¬
ten / nachsetzen . Da auch diese Verschreibung vor

voll -
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vollkommener Zahlung der Haupt - Summa , Zinsen / I
Schaven / Unkosten und Interessen , an Schliff- '
ren / Unterschriff -en / Siegel / Papier / oder in andere !
Wege / mangelhafftig / oder sonsten durch Unfall ^
wandelbahr würde / dasselbe soll uns und unfern
Mit - Befchriebenen zu keinem Behelff oder Vortheil /
auch demcreöiroren und seinen Mit - Begriffenen
zu keinem Schaden und Nachcheil / gereichen . Es
soll auch sonsten diese Obligation « nv Verpflichtung
eines erlangten Unheils und Rechtens Kcaffk und
Lxecucionem paratam haben / und dieselbe nichts
denn alleine vollkommene Zahlung der Haupt -Sum¬
ma und Zinsen / samt allen und jeden verursachten
Unkosten / Schaden und Interesse , äebilmren und
extinguiren .

Dieses alles stete / feste und unverbrüchlich zuhal -
ten und nimmermehr mit Recht oder Unrecht dawider !
zu verfahren / haben wir vielgedachtem Eberhard von
Rumpeiskirchen bey unfern adelichen Ehren und
Hand -gegebenen Treuen / gleich inrervenienre Sci -
pulstione , versprochen und zugesaget / auch dessen zu
mehrerUrkunde / steterundfester Haltung / wie vbge -
dachte sachwaltige und selbst - schuldige Bürgen für
uns / unsere Lehns - Erben / Erben und Erb -Nehmen /
unsere angebohrne adeliche Siegel und Pittschafften
hierunter wissentlich gedruckt / und uns mit eigenen
Händen unterschrieben . So geschehen in Hamburg
am TageMargarethen / war der 14 - Mii 1709 . >

xo.. EtlieandereForm .
^,CH Ends -benannter uhrkunde hiemit und be /
ykenne / daß Hr . dl . dl . mir aufmein fleißiges Su¬

eben ,
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chen und Bitten vorgestreckt und geliehen roo . lpecie
Rthlr . schreibe hundmlpec . Rthlr . welche ich zu mei¬
nen sichern Händen empfangen / und in meinenschein ,
bahren Nutzen wohl angewendet - Dervwegen wohl »
gedachten Herrn ich hiemit obiges Geldes hat ,
der qvirire / und mich zugleich verbündlich mache/
mehr , erwehntem Herrn Lreäitoren besagte roo.
Rthlr . txecie , » ebenst Lands , gewöhnlichen jährigen
Zinsen / auf der Leipziger Oster « Messe übers Jahr
hinwiederum danckbarlich zu reüiwireu / oderchme
zur völligen Zahlung gewlsseAuweisung zu chun / daß
er d̂amit coiuenr undzufrieden sepn solle . Urkund¬
lich / rc.

XU . Noch eine klirtzere Form unter
eydlicher Verbindung ,

von Herrn n . n . heute unten gesetzten
Dumm aufmein binlicheS Ausuchen würcklich

vorgeliehene dreyhundert Rthlr . in checie , gelobe ich /
nebenstö . x . cenr . jährlichen Zinsen / über r . Jahr zu
Danck wieder zu bezahlen / so wahr mir GO » heissen
soll . Augspurg / deni6 . ^ ulü 1709 .

XHI . (Üanriones .
^ ^ Emnackbey Einem Hochweisen RahtHerrK.

als in Sachen comrs Bekl . durch
ein Inrerlocur befehliget worden / .inpunÄo Sstisäs -
kionis Lautionem pro reconvenrione ü: expen-
6sauf funffzig Rthlr . zu leisten / und derselbigemich
ersuchet / solche Kaution für ihn zu prLÜiren / ich auch
darüber kein Bedencken getragen ; AIS erbiete ich

2la mich



mich hiermitsvlche Versicherung auf mich zu nehmen /
nebst Verpfändung meiner Haab und Güter / so
viel hierzu vonnöhten ( imfall etwan der Herr Klä¬
ger Sachfällig werden / und in der «.econvenrion zu «
stehen / oder auch Gerichts - Kosten zu bezahlen / ver¬
dammet werden solle ) besagte 50 . Rthlr . ins Gericht
zu liefern / mit Verzeihung aller undjeder Lxcepüon ,
so darwtder eingewendet werden könnten : Zu wel¬
chem Ende ich mich hiemit eigenhändig unterschrie¬
ben / und diese Kaution gerichtlich eingeliefert habe .
Datum Sec .

xiuii . Ein SclMoß - Haltnngin
Oreäit- Sachen .

wissen sep hiemit / daß / nachdem Herr Han -
delSmann allhier / meinem freundlich geliebten

Schwager N . l^ . 500 . Rthlr . inlpecie , zu Forste ,
tzung seiner Handlung / ( laut von ihm darüber ausge¬
stellter Obligation ) baar vorgestreckt und geliehen /
jedoch mit dem Beding / daß er ( well er mit unbeweg¬
lichen Gütern nicht gesessen - einen andern posseslio -
nirren Mann / der auf den Fall der Nicht -Bezahlung
für demselbigen LatisfaÄion thun könnte / bestellen
solle / und ichUntengemeldter / als beyder Tbeile guter
Freunde / mich bewegen lassen / dem Herrn Oeäitori ,
( wann etwan Geld oder Maaren zu Unglück / das
GOttverhüke ! kommen sollen / ) darob entstehenden
Schadens halber / gerecht zu werden ; Als habe ich
mich zu seiner Schadloß « Haltung / mit Verpfän¬
dung meiner Haab und Güter / so viel hierzu vonnöh¬
ten / beqvemet / mit der Erklärung / daß ich dafür vbbe -
meldre500 . Rthlr . aber weiter nicht / aufden Unglück,

lieben

IliGl
W

Kei>

M»

A ,
kn ,
IW

s

Be ,



_ Geltungen / Schein » / rc . Z7i
lichenFall stehen und hassten wolle / mit Verzeihung
allerdawider einzuwendenden Lxceptionen , sie mö¬
gen Nahmen haben / wie ste wollen / treulich und ohne
Gefährde . ^ Urkundlich habe ich diese Schadloß -Hal -
tungeigenhändig unterschrieben und besiegelt / so ge¬
schehen / rc.

XUV . Blirgschafft- reistung .
^ ^ Emnach Herr dl . dl . des Rahts allhier / meinem

Vc t er dl . zu jetzigem ftinem höchstenBedarff/
mit hundert Nthlr . baaren Geldes / an guten gang »
bahren Müntz - Sorten / wohkmeynend an die Hand
gangen / und aber besagter mein Vätter mit Immo¬
bilien oder andern Pfänden der Zeit nicht versehen /
und derohalben mich für gedachte ivo . Rchlr . zu 6 äe -
^ ubiren ersuchet ; So verspreche und gelobe ich hie -
mit / daß im Fall nicht erfolgenderZahlung / ich für die¬
ses Anleihen der 100 . Rchlr - mitkenuncigrion aller
den Bürgen sonst zukommenden Lene6cien , als
Selbst -Schuldner / hassten / und dieselbige an statt
meines Vätters über mich nehmen / und bezahlen wolle
und solle . Dessen zu mehrer Urkunde habe ich diese
Bürgschafft - Leistung mit eigener Hand unterschrie¬
ben / und mit meinem gewöhnlichen Pittschaffl bekräff-
tiget / so geschehen / rc .

xl. v. Rück- Bürgschafft.
^ > Jermitthue ich Unterschriebener kund / und be-

kenne / daß / als mein Gevatter Herr dl. sich we¬
gen eines Anleihens auf zweihundert Käysersk . wel »
che Herr dl . dem Herrn dl. zu seiner beson dern Noht -
durfft und Besten vorgestrecker / in Bürgschafft em -

Aa 2. ge -
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gelassen / ( jcdvchmit der Lonäirion , daß der Debitor
jhmeinenRück - Bürgen verschaffen solle / an welchen
er sich auf einen unverhofften Fall halten könne ) ich
auf sonderbahrer Bitte wohl - bemeldtem Herrn De¬
bitors solche Nück . Bürgfchafft dergestalt über mich
genommen / daß / dafern Herr Debitor mit der Bee
Zahlung der 100 . fs . nicht würde fvrtkommen kön -
nen / und der Herr Bürge daher für ihn bezahlen müs¬
sen / ich micherbiete / demselbigen / so viel als die Sum¬
ma auöiräget / als wenn ich selbst -schuldiger Bärge
wäre / zu bezahlen / und das bey Verpfändung meines
bereitesten Vermögens / so viel hierzu nöhrig / auch
Kem -mciation jeder dawider aufzubringenden Lx -
ceptioneu , treulich und ohne Gefährde . Dessen zu
Urkunde / rc .

XL. VI . V0N Reversen .
) CH bl . icverlire und erklähre mich hiemit/ und
) in Krafft gegenwärtiger Schrrfft / demnach

ich ohnlängsten / aus ungebührlichen Zorn übereylet /
Herrn bl . für einen gottlosen Mann und Bemeger
ausgeruffen / und derselbe dannenhero eine gerichtli¬
che Injurien - Klage wider mich anzustellen Vorhabens
gewe ' en / daß zu Abwend - und Verhütung derselben /
auf interpoütion guter Freunde / ich hiermit öffent¬
lich bekenne / daß solche meine Übereilung mirvvn Her -
tzen leyd sey / ich auch wünschen möchte / daß ich disfals
mich gegen wohlgedachten Herrn bi . glimpflicher
und bescheidener erwiesen hätte ; Jmmaffe ich dann
solche Worte hiemit revocire / besagten Herrn bl . sür
einen Cdristltchen und redlichen Mann halte / ihm
auch anders nichts / als Ehre / Liebes und Gutes nach -
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zusagen weiß / gestalt ich ihm hier nechst alle Freund¬
schafft und Dienste zu erweisen mich befleißigen will /
und ihn darneben um Christliche Verzeihung solcher
meiner Übertretung freundlich bitte . Dessen zuUr «
kund habe ich diese Erklärung eigenhändig geschrieben/
unterschrieben und besiegelt. So geschehen / rc .

Xl. vn . Revers eines Dieners / Ml-
chem Gelder und Maaren zu berechn

neu unter Händen gegeben
werden .

MACH Ends -Benannter bekenne hiemit / Kraffidie
ser meiner eigenhändigenUnterschriff ' / daß mein

Herr Patron , Hr . N . !§ . mich mit unten 1peci6cir -
ren Maaren und baaren Geldern nach Narva / feinen
Nutzen daselbst durch Handlung damit zu suchen / ab¬
gesandt / und daß ich besagte Maaren alle / nebst den
Geldern / zu getreuen Händen empfangen / dan -
nenhero aller Ausflüchte und Lxcextionen » welche
denjenigen / die nicht getreulich handeln wok¬
ien / zu statten kommen möchten / mich gäntzlich be¬
gebe / verspreche auch obgedachte Maare und Gelder/
soviel als mir möglich seyn wird / getreulich zu aämi -
mttnren / von Zeiten zu Zeiten richtige Nachricht des
xsslirenden abzustatten / vornehmlich aber bey mei¬
ner wieder zu Haus-Kunfft genaue Rechnung / von
dem was von mirgehandelt / verkaufftund eingeyvm -
men worden / zmhun ; und dieses alles / im Fall der Ge¬
genhandlung / beweißlichen Untreu / Nachläßigkeit
oder Versäumniß / bep Verpfändung meiner jetzrha -
benden undkünfftig kommendmHaab undGüter / so
viel hierzu von nöhten / auch im Fall diese nicht zurei -
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chenwür§en / bey wiltkührlicher Leibes Straffe . Ur «
kundlick habe ich dieses eigenhändig unterschrieben /
so geschehen / rc.
Nö . Hier können nun die Waaren / und die baar

mitgenommene Müntz -Sorten 5pec stciret / oder
auch unter solchen Waaren und Gelder - Rech «
nung vorge 'agte Obligation geschrieben / und
dem Handels - Patron zu seiner Versicherung zu -
gestellet werden .

XI-VIII . Form allerhand Qbltungen .
Mx >CH Enös - Benannter bekenne hiemit / für mich
IM und meine Erben / daß mir Herr ChristoffSoh «
linger ( fürun vorigen Jahr abgekauffte Waaren )
richtig und ju Danck bezahlt habeRthl . zwcyhundert
fünff und zwantzig ; Damit alle meine auf ihn biß
äato habende Forderung erloschen und abgethan / also
daß ich auf kemerley Weise oder Wege an ihn mehr
etwas zu proetenstiren / sondern ihn hiemit von ob «
bemeldter Schuld -Forderung will frey / loß und ledig /
gezehlethaben / also und dergestalt / daß / ob zwar die da «
mahls von ihm mir eingehändigte Obligation ver -
lobren worden / solche doch / sie werde überlang oder
kurtz wiederaefunden / von keinen Kräfflen seyn / son¬
dern durch Vorzeigung des gegenwärtigen ganhlich
mortistciret und krafftlvß gemacht werden soll Dessen
zu mehrer Uhrkund habe ich diese General - Qvimng
eigenhändig unterschrieben / und mit meinem Pit «
schaffte bekräftiget / so geschehen Franckfurt den 6.
>saji 1709 .

EgidiusStoltz .
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' xi. ix . Em anders /
(^^ AßmirHerrLeonhardDörflmger / fürim ^ pril

abgekauffteWaaren / zwey und siebenzrg Rthl .
zu Danck bezahlet habe / solches chue hiemit qvitirlich
bescheinigen . Lübeck den 2 4̂ lulii 0709 .

Elias Jensen.
l. . Ein anders.

I diesem bescheinige qvitirlichen / daß mir Herr
MarcuS Möller / für ein halb Jahr diesen

Ostern verfallene Rente / von sechshundert H . Capi¬
tal a . 6 . p . c . per ^ nno gerechnet / achtzehn H . Lübisch
zu Danck bezahlet / und ich biß daher keine Inrereste
von ihm zu prLtenäixen habe . Hamburg den r-8 .
>saji 1709 .

u . Ein anders.
6 ^ Aß mir vor ein und ein halb Jahr ( von tausend

Marck Lübisch Capital , Michaeli dieses Jahrs
ä 6 p c . per ) verfallener Rente / Herr Johann
Samhofs / wegen Herrn Daniel Grünseisen / Neun »
tzig H . Lübisch zu Danck bezahlet habe / solchesthue hie »
mit qvitirlichen bescheinigen / und gedachten Herrn
Grünseisen bis hieher alles Anspruchs wegen der
Rente frep und ledig zehlen . Hamburg den 8 - No¬
vember . 1709 .

n . n .

LH Ends ' Benannter bescheinige hiemit qvitirli¬
chen / daß mein diesen Herbst nach Aalburg in

Aa 4 Jüt »



Jütland verreist gewesener Diener / bey seiner zu
Hausekunfft mir vollkommene Sat ^ faLiion , Rech ,
nung undKeliĉ va , feiner Reise und Handels . Vm
Achtung wegen / geleistet / also daß ich alles / was er in
währender seiner Reise eingekauffl und verkaufft / ve »
borget / trauLgiret / contrakiret und geschlossen / seiner
übergegebenen Rechnung nach / für genehm halte / und
im geringsten nicht will , daß solches überlang oder
kurtz »hm zu Last kommen / oder er deßwegen bespro »
chen werden solle . Uhrkündlich habe ich dieses / zu
wein und meiner Erben mehrer Verbindlichkeit / ei¬
genhändig unterschrieben / und mit meinem Pit -
schafft bekräftiget / so geschehen Copenhagen den i6 .

v. 1709

I. HI .
MAJt diesen wenigen Zeilen soll von mir Ends un -

terschriebenen qvitirlichen bescheiniget und ve -
riäciret werden / daß ich heute mit dem Chrbahren
Herrn ^ . N Rechnung zugeleget / undGOkkLoblio
weit darin avanciert / daß wir beyde einander Genü¬
gen gechan / und ohne inskünfftig einer auf den an¬
dern etwas prTtenäiren zu können / von einander ge -
schieden / snnulliren6e und vernichtigende zuvor alle
wider einander habende Rechnungen / Wechsel / Ob -
kibationes und andere Vocument 3 , wie solche Nahit
men haben mögen / also / daß deren keine / sie mögen
überlang oder kurtz gefunden / oder wider den andern
Lub Hvocunqve prLtextu können proäuciret wer¬
den / wann solche vor dem untergesetzeen Tag in-
cluüve öatirt / statt haben oder gültig septt sollen .
Uhrkündlich ist dieser beyderseikSqvirirlicheinransa -

Lkion
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Äion , einen - eden zu seiner Beruhigung und künffti «
ger Benützung / ein Lxemplnr von beyden unter «
schrieben zugesteUet worden / >o geschehen Dantzig den
IO . ^ lan 1709 .

( I . . 8 .) ( I . . 8 .)

I^ IV .

mir heut äsro von Herrn Daniel Elstvig
vor den jährlichen Gewölb - Zms / für ein Jahr

diesen Ostern 1729 . fällig , funffzig Rchl . zuDanck
bezahlet worden / solches rhue hiemit qvitirlichen be¬
scheinigen . Leipziger Oster - Marckr - 709 .

Jost Brand .

I . V .

mir heute öaw von Herrn Stephan HM
wort tausend tz . Lüblsch s ihm vor 6 . Monat ge¬

liehenen - Kapitals , samt dreißig H . aufgeschwoliner
Rente / zu Danck bezahlet worden , solches thue M
mit qvikirlichen und mit Wiederzurückgebung sei¬
ner ObiiAgrion bescheinigen . Hamburg den 8 - äu -
8UÜ1 . 7O9 .

ve . ?>i . mpr .

l -Vi . Qbikliiig eines vcbiwris , daß
er das verschriebene Geld würcklich

ernpfangen .
TH Ends ' Benannter bekenne hiemit / daß Herr
Sewxronius mir die tausendRkhlr . darüberich

Aa L ihm



Z7 8 , 0 ^ /̂ ero « e 7,
ihme mie dejoudere Obli ^ rion ausgestellet / richtig
bc>ar ausgezahlet / weswegen ich der Lxceprionnon
numeratL pecunix nochmahls kräsftlg renunciire ,
so geschehen Wim den 2. 6 . l^ aji 1709 .

^ vil . Form einer sondeeöahren
Qvitung .

(x ^ Aß mir Herr Esaias Lamprecht die mir von
Herr Frivlieb auf lvlr . Gvtthold / von diesen

wieder aufHerr Bernhard / von BernhardaufHerc
Schönborn / von Schönborn auf Johann Kra¬
mern / und von diesem aufobqedachten Herrn Lam¬
precht / angewiesene tausend Nthl . zu Danck bezahlet /
Dickes bescheinige Hiemil qvitirlichen l- ion den 2.9 .
OQobr . 1709 .

kierre ä ' ^rumom .

l . vm . kormulariL einiger MiMtzös! -
schen Qvitungcn / wie solche die Frantzösi-
sche Lommillkrii in Teutschland beym Ein -

fordern und Erpressen der Lonwibu-
tionen gegeben .

loub6§ne l ' relorier äe5 Iroupes äu K05
I 3 kchilipsbourA reconuois avoir re ^ eu äe

^ lvlelllieurs ^ esetatsäeVVirtemliergla ismme äe
vintcin ^ mills Glonns , en eipeces 6e chlorins ,
äs layvelle fomme promets leur faire tenir
compre für celles äs zooooo . l^ ivres , la quelle
au äir ek imxofe , fair a kkilixsbourg ce . 6 .
dlov . i688

xour 2,5200 . 6 . Loüettin .
se



Qvitungm / Schefne / rc . Z79
I. IX .

koukki ^ ne receveur des contributions eta -

I b ! / 3 I ^ eilkron , reconnois avoirrecücontant

' du Ducke de VVirrember ^ , la komme decent

onre livres , 3 compte de cellede troiscent mille

livres , c^ vi 3 ere demandee 3u dir pa ^ s , pour le

kecours par luzr fourn ^ 3U Lrince d ' Orange , au

prn ^ udice de la Ireve , de lac ^ velle komme ^ e pro -

mers lu ^ tenircompke , üür au DampdevLnr kki -
lipsbourbce . 2.7 . OÄ :ob . iü88 -

Du 6 rat ?

ex . Gn andere .
koubkiAne conkekle 3voir recü , de Ivseskieurs

I Deisler Lc 8ar3rin de kasle , par les mains de

^ k /lonkreur Dornemann I3 komme de cinc ^v3nre

mille livres , argent courant , 3 compte des Don -,

tributions des otn ^ es de ^ irtember§ , de DqveD

je komme , ^ e promets de tenir compte kur ce

qu ' ils doivent 3U L07 , fair 3 8tr3sbour§ ce . 2 .6 .
^ 3nvier . r694 .

De Las .

I. XI
ID kouskiAne conkekle avoir recü des etats du

I P378 de >VirremkerA , 3 compte des conrribu -

nous , par les ma ins de Ivkontieur Dornemann en

ton Killer la komme de cinyuante mille kvres . ar -

^ ent de 8traskour ^ , provenanc d ' vne lettre

de ckanAe , tiree par les 8ieurs kerrerman ,

Oreikk 2c kauner d ' ? eu§st ) ourg , sur le 8ieur



L

zean Henr ^ Dleir a Luric , portant ! a lom -
me , äe rrente äeux mil cinc^ cents k' Iorins ,
munnoye 6 ' Lmpire , a man oräre , qve
patle auäit 8 ieur korneman , pour enrecevoir
Iz Valeur , lur lacsvelle n ' a ete recü yve cellecle
LOOOO . livre contenues en la preienke c^uit -
tance , <zvi avec I ' enänssement äe la äite lettre ,
ne iervira c^ve ä ' vn ieul , Sc meme acqvit , pro -
rnettant en faire recepte , au prollt clu Üo ^ »
äanslesOomptes äumois äeOecembre , 6 ernier ,
clon ^ e fera ^ bien Sr valablement cieckar ^ e Sc le 6 ic
pa ^ s cle XVirteinberZ faitL 8 rrasbour§ ce Premier
kevrier ^694 .

«rr //e Z/ p -' S/ ^ litronckot .

I ^ 3 prelente <l!opie , eüKäelementäelcrite , 6 e
ton vra ^ original , enfo ^ äe c^ vo ^ ^ e meiuislöus
6 §ne , Sc a ^ appofemon lceau oräinaire faita 8 tra 8 -
bourß , Ie äixneu 6 eme b>sar 8 tanmillixcencqva -
trevint Sc c^vatorre .

( 1- 8 )
teanI ^ anA , blotairezure .

i. xii . ZtMmsche Qbtkung / über
bezahlte Haus - Zins .

°TO Oiovanni bl . conofcc» L: confello cl ' Kauer
ricevuko cla 8i ^ r . ? ietko bl . Ia iomma äe cin -

c>vanka feuäi per vn anno äi pi ^ ione äi cafa ,
Lea äutv ^ uel ' primo äi I^ a ^ io , ck ' e ^ li mi äs -

vevs

, evrä 'Agio
Mrr -

qui H>l

Will

whlrärW

6b !
l>W
SG
Mi



Qvltungen / Scheine / re z8 »
veva cluna casa lirnata sul mercato , 6el c^ val an¬

no io mi rengo den pagato , Lr ne 60 c^ vir -

tanra sl cletto ? ietro äi e6o , Lr 6i ogni slrro
termino a 6ietro 6ns kora , in seäe ät ciö bä

qui sotto poüo il mio segno Manuale il . lü . äi

Xsaggio ^ 0 . 1709 .

^ orri6c3rjon8 - SE ^ ^ '
Uber eine bezahlte Schuld / wovon die Ob¬

ligation verlohren worden .
5 CHEnds - Benannter bekenne hiemit / für mich /

meine Erben und Erbnehmen / kräffn'glich und
anEydes stat / daß mir der Ehrbahre undwvlfürneh -
me Herr ^ ckatiusSilberschmid beute untengesetzten
6 awm ioOo . sschreibe tausend ) Rthlr . welche ich ihm
vor einem Jahr auf seine Obligation , äarirt den n .
1^ 3̂ 1706. vorgeschossen / nebst gebührender Interes¬
se 3 6 . x . c . per - ^ nno gerechnet / danckbahrlich bezah -
let habe .

Ob es sich nun wo ! gebühret hätte / obbemeldteOb¬
ligation wol gedachtem Hrn Silberschmid wiederauszuliefern / so ist solche doch in dieser Zeit / abson¬
derlich bey einem neulich in meinem Hause entstande¬
nen Brande / mir von abhanden kommen : Damit
aber der Herr Silberschmidt nichts desto weniger von
allem weiteren Anspruch / wann über lang oder kurtz
die Obligation solle gefunden werden / möge versi¬
chert ftyn / so habe ich ihm mit gutem Wissen und Wol -
bedacht gegenwärtigen Klorri6cations - Schein er -
theilen wollen / welche der verlohrnen Obligation alle
ihre Krafft / Operation und Würckung / hiemit in
bester Form Rechtens / wie solches immer am bündig¬

sten



sten und kräfftiglten geschehen lolte , kölite und möchte /
benehmen unv ertödten soll / also und dergestalt , daß
weder ich noch meine Erben und Erbnehmen / noch
einiger Einhaber besagter Obligation , jctztvder künff-
tig zu ewigen Zeiten / aufdieselbe soll etwas fordern und
klagen können / oder der gewesene Herr Debitor ,
propter lerne ! lolurain 6äein , darauf das gering «
sie zu bezahlen schuldig / sondern vielmehr gäntzlich da¬
von nochmahlS gvitiret / entfrcyet / und also sothane
Obligation null / nichtig / kvdt und krafftlvßseyn ; In -
Massen ich auch hiemit alle und jede hohe und niedrige
Obrigkeit ersuchen und anlangen will / daß dieselbe
über vielberührte Obligation gegen Herrn Silber -
schmid / oder dessen Erben und Erbnehmen / im gering¬
sten keinen procels verstauen / sondern auferstmakls
geschehene kroäuÄion gedachter Obligation diesel¬
be zur Gerichts -Stelle behalten / und ihrem Ausgeber
wieder zur Händen stellen wolle / sonder arge List und
Gefährd . Uhrkündlich habeich diesen r^ ortillcations -
Schein eigenhändig unterschrieben / und mu meinem
gewöhnlichen Handels Pisschafft bekräfftiget / so ge¬
schehen Basel / den i8 - ^ i 1709 .

uxiv . Ein anders .
^ DAßmIrEndS . BenannttnHürrSwkrmBkde -

man heute untengesetzten äato ,wegen einigersauf
das Schiff St . Joseph genannt ) von mir gegen ihn
gemachten ? rTtenüonen , tausend Rthir . inkanco
bezahlet / und mich damit völlig conrentirer habe / das
bescheinige hiemit qvitirllchen / und zwar / daß ich nun
und zu ewigen Zeiten / in keinerlei ) Weise und Wege /
weder in noch ausser Gericht denselben dieser krstem

auch "
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Qvitungen / Scheine / rc . Z8 ;
Lon wegen mehr belangen oder besprechen / sondern
mich mit dem Empfang der rooo . Rchlr . ein voralle -
mahl begnügen lassen wolle ; Jmmassen ich mich dann
auch wissentlich und wolbedachtlich folgender Lxce -
pcionen begebe / als der Ausrede nicht gnugsam gehab¬
ten Bedachts / gefährlichen Beredens / Ubereilens / irr -
samer oderverstossener Berechnung / oder Verletzung
über die helffte / oder daß ein anders abgeredt alsge ,
schrieben / und was dergleichen sonst mehr von Men¬
schen Sinn immer erdacht werden könte : Welches al¬
les mehr zu bekräfftigen ich mich eigenhändig unter ,
schrieben / und mein Pitschastt hierauf gedruckt / so ge¬
schehen Amsterdam / den 15 . OHobr. 1709 .

gen einer pärticulärZahlung .
MtzCH Ends -Benannter Uhrkunde und bekenne hie -
cL« mit / daß / nachdem ich Herrn Nicodemo Sontag
auf einiges Silber - Pfand 500 . Rchlr . geliehen / er
mir von solcher 8umma heute 6arc> drephundert
Rthlr . wieder bezahlt / welcher wegen ich ihn / seine Er¬
ben und Nachkommen / für mich und meine Erben /
qvit / ledig und loß spreche r Weil aber gedachter Nico -
demus Somag die noch übrige 2. 00 . Rchlr . samt den
Zinsen noch i . Jahr bey ihm stehen zu lassen Mich ersu¬
chet / so will ich die Haupt - Verschreibung inzwischen
in Händen und Verwahrung behalten / Krasst dieses
versprechend / daß / wann nach verflossenen 2. . Jahren
er mir obberührte noch ausstehende 2.00 . Rchlr . ne -

I .XV. Bekännkniß und Qbikung M -

benst
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benii Land üblichen Zinsen ebenmäßig entrichten und

bezahlen wird / alsdann die gantze Obligation rodt

und erlöschen seyn solle / und ich ihm dieselbe zu sichern

Händen wieder ausliefern wolle . Alles treulich und

ohne Gefährde / rc .

IW . Noch kürtzer zu gehen / so hätte der Oeäitor

gleich die bezahlte zoo . Rchlr . auf der Obligation

adschreiben können / und nur im 5 uper 6 uum , oder

anderer Ursachen wegen / obbemelvren Schein er -

theilen dörffen .

l-XVl . Sill anders.
E ^ ,CH Jacob Holtzmann bekenne hiemit für mich /
ä ^ weineErben und Erbnehmen / daß Herr Albrecht

Burckvogt die übrigen 6Oo . Rthlr . so er mir noch

von dem jüngst mit ihm geschlossenen Holtz Kaufte

schuldig geblieben / zu Danck bezahel habe »- Massen

ich ihm dann auch seme darüber ausgegebene Obliga¬

tion wieder zurück geliefert / sage auch hierauf ihnund

alle die feinen dißfals alles Anspruchs ledig und frey /

in bester Form darüber qvinrend / mit beständiger

Verzeihung aller und jeden rechtlichen Wohlthmen /

die dagegen von meiner Setten rhm zur Last angezo¬

gen oder emgcwendet werden möchten ; Und dieses

alles thue ich treulich und ohne Gefährde . Schwerin /

den r6 . l§ov . 1709 .

r. xvll . sine andere Form / einen Reu-
Ktiulfbctrcffcnd .

wissen fey hiemit / daß zwar unlänastenS zwi -< 1 schen mir und Herrn NH . wegen eines Hauses
ein

ß -ß «
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0 ^ , LwltungtN / Scheine / rc . Z85
ein beständiger Kauff- contraÄ abgeredet und be -
schlossen worden ; Dieweil aber Herrn , nach der Zeit
befunden / daß er mit solchem Kauffohne seinem merck -
lichenSchaden nickt fmkommen könne / unddeßhal ,
ben einenReu -Kauffvon zwantzigRthlr. mir gutwillig
oikeriret undangeboten / daß ich solche ro . Rthlr . an¬
genommen ; Sage derohalben ihm und alle die seinigen
wegen gedachten Kauff - LonrraAs gvit / frey / ledig
und loß / will auch nun und nimmermehr einigen An¬
spruch besagten Haus ' Kauffs wegen an ihn oderfeine
Erben haben / sondern erkläre mich dahin / daßdersel -
bige allerdings unbündlich / null und nichtig / seyn solle ;
Urkundlich / rc .

I.XVIII . Wegen zuruck gegebenen
Pfandes.

Hans Sachs bekenne hiemit / daß ich heut
L^ äato von Hn - Leonhard Hübens / Handelsmann
in Lüneburg / einenKasten / welchenich bey ihm in ver -
wichener Kriegs -Zeit niedergesetzt / und darauf von
ihm für loo . Rthlr . Maaren empfangen / nach Be¬
zahlung solcher Gelder und Zinsen / wohl versiegelt und
verwahret wieder zurück bekommen / und derohalben
niemand der Meinigen an wohlgedachten Herrn Hu¬
bens einigen Anspruch zu machen habe ; Hingegen
bekenne ich Leonhard Hübensgleichfalls / daß der Herr
Sachs obbenennte >oo . Rthlr . und Zinsen noch vor
Auslieferung ermeldten Kastens mir richtig abgetra¬
gen und bezahlt / weshalber er hiemit qvmret , undgu -
ter Bezahlung wegen bedancket wird . Zu Urkuud des¬
sen haben wir dergleichen Schein in äuxlo verfertigt /
und gegen einander ausgewechselt . So geschehen
Lüneburg / rc . Bb V.
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